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LKr. Heidenheim (Fbz. 7 Östliche Alb)       Vfl. Bu 339/1-4 
Staatswald 13/19 

 

Überführung von Buchenwäldern in Dauerwald 
Versuchsprogramm: „Überführung aus der Durchforstungsphase“ 
 
I. Versuchsziel und -dauer 

 Überführung Alterklassen-geprägter Buchen-dominierter Bestände aus frühen Entwicklungsphasen 
zu Dauerwald (vgl. Anlagen 1 & 2) 

 Ziel ist der Vergleich der Entwicklung bei Behandlungskonzepten, die die Überführung innerhalb 
einer Generation anstreben mit der Entwicklung von Beständen mit Z-Baum-orientierter Licht-
wuchsdurchforstung und anschließender Zielstärkennutzung (Überführung in mehreren Generatio-
nen) 

 Der Versuch soll erst enden, wenn das Überführungsziel erreicht ist; er ist daher als „offener“ Ver-
such konzipiert ohne gegenwärtige Festlegung der zeitlichen Dauer.  
 

II. Ausgangsbestände 

 Bu-dominierte Bestände (möglichst) in der Phase der Jungdurchforstung (OH 17-22m) 

 vorzugsweise Erstdurchforstung 

 astfreie Schaftlänge 5-10 m 
(bei 5 m zusätzliche Ästung vorsehen) 
 

III. Behandlungsvarianten 

Messung & Behandlung erfolgen in Intervallen von 5 Jahren. 

Vorgesehen sind vier Behandlungsvarianten: 
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(1) Kontrolle, unbehandelt 
das Feld bleibt dauerhaft unbehandelt; 
die Auswahl von 60 – 80 potentiellen Z-Bäumen erfolgt pro forma; 
sie dienen als Vergleichskollektiv („Z-Baum-Vergleichsbäume“). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(2) Lichtwuchsdurchforstung mit Zielstärkennutzung 
Ziel dieser Variante ist nicht die direkte Überführung in 
Dauerwald innerhalb einer Generation. Eine Überführung 
in Dauerwald erfolgt hier konzeptionell in mehreren Gene-
rationen durch „Hintereinanderschalten“ mehrerer Ziel-
stärken-Nutzungsphasen. Die Variante bildet dazu in der 
ersten Generation die für die Produktionslinie „Altersklas-
senwald“ im WET Buche-Laubbaum-Mischwald darge-
stellte Abfolge an Behandlungstypen (vgl. Anlage 3a&b) ab: 
 

 

a) Jungdurchforstung (OH 17-25m) 
Auswahl von 60 – 80 Z-Bäumen/ha und konsequente Freihaltung der Kronen entsprechend 
dem Konzept der Lichtwuchsdurchforstung; 
ergänzend zu den Vorgaben der Df-Hilfe 2010 ist sicherzustellen, dass bei einem Df-Eingriff 
alle Bäume als potentielle Bedränger zu entnehmen sind, deren Kronen zum Eingriffszeit-
punkt <1m vom Kronenrand des jeweiligen Z-Baums entfernt sind 
anzustreben ist in dieser Phase bei jedem Eingriff eine G-Absenkung auf 20m²/ha 

b) Altdurchforstung (OH 25-30m) 
ab dieser Phase erfolgen Messung und Behandlung in 5jährigen Intervallen 
Fortführung der Z-Baum-orientierten Auslesedurchforstung mit rückläufiger Intensität 
allmählicher Anstieg der GBB auf 30m²/ha 

c) Vorratspflege (OH >30m) 
Beschränkung auf die Entnahme beschädigter Bäume und potentieller Bedränger von Z-Bäu-
men mit sehr schlechter Qualität 
Entnahme von max. 50% des laufenden Volumen-Zuwachses 

d) Zielstärkennutzung (Zielstärken: gute Qualität 60cm [B] , schlechte Qualität 50cm [C]) 
diese Phase beginnt sobald die ersten Bäume Zielstärke erreichen 
wird Zielstärke früh erreicht, kann die Phase der Vorratspflege entfallen 
konsequente Nutzung aller Bäume die zum Aufnahmezeitpunkt die Zielstärke-Kriterien erfül-
len (ohne Beschränkung der Nutzungsmenge) 
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(3) Dauerwald-Überführung (WET-Verfahren)  
Die Ziel dieser Variante ist die direkte Überführung innerhalb ei-
ner Generation zu Dauerwald im Wege der im WET Buchen-Laub-
baum-Mischwald beschriebenen Behandlungstyp „Überführung 
von Beständen aus der Erstdurchforstungsphase“ (vgl. Anlage 4) 
ab. Dabei werden auf derselben Fläche folgende Elemente kombi-
niert: 
 
 
 
 
 

a) Behandlungskollektiv „Z-Baum-Durchforstung & Zielstärkennutzung“ 
für diese Behandlung werden 30-40 Z-Bäume/ha ausgewählt und entsprechend den Vorga-
ben der Behandlungslinie „Lichtwuchsdurchforstung & Zielstärkennutzung“ gefördert. 
Hinsichtlich räumlicher Auswahlkriterien ist lediglich ein Mindestabstand zum nächsten Z-
Baum einzuhalten (12 m).  

b) Behandlungskollektiv „Qualitätserhaltung & Zielstärkennutzung“ (Zwischenfelder) 
zusätzlich werden in den Zwischenbereichen weitere 30 – 40 qualitativ hochwertige und 
überlebensfähige Probebäume ausgewählt (sog. „Hoffnungsträger“). Kriterium für die räumli-
che Verteilung dieser zusätzlichen Probebäume ist die Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 12m zum nächsten Z-Baum. Zwischen den Probebäumen gelten dagegen keine Mindest-
abstände. Im Bereich der Probebäume gelten folgende Behandlungsvorgaben: 
- stammzahlschonende Eingriffe, um qualitativ gut veranlagte Bäume (inkl. Probebäu- 
   me) zu erhalten (Ziel ist die Erhaltung, nicht eine Förderung) 
- Richtschnur für die Eingriffsstärke in den Zwischenbereichen zwischen den Z-Bäume ist 
  bis auf Weiteres die Entnahme von maximal 20-30  „Gefährdern“/ha  zur Erhaltung ge- 
  fährdeter qualitativ gut veranlagter Bäume („Hoffnungsträger“). 

In jedem Fall gilt eine Begrenzung der maximale Eingriffsstärke auf 60 Efm/ha/Eingriff; 
Grundsätzlich sind im Lauf der Entwicklung des Versuchs Bäume konsequent zur Nutzung vorzu-
sehen, sobald sie die Zielstärkekriterien erfüllen (vgl. Ziff. 2.d); 
dabei ist jedoch die Summe der Zielstärkennutzungen in einem  Jahrzehnt auf 30% des Bestan-
desvorrates zu Beginn des Jahrzehnts zu begrenzen 
 

 

(4) Dauerwald-Überführung (systematische Gruppenhiebe) 
alternativ zum im WET-Verfahren beschriebenen Vorgehen wird 
bei dieser Variante die direkte Überführung innerhalb einer Gene-
ration durch Kombination einer Lichtwuchsdurchforstung mit sys-
tematischer gruppenweiser Verjüngung angestrebt. Hierzu ist fol-
gendes Vorgehen vorzusehen: 
 
 
 
 
 
 

 Lichtwuchsdurchforstung 
Auswahl von 60-80 Z-Bäumen/ha und Lichtwuchsdurchforstung (vgl. Ziff.  2) bei allen Z-Bäu-
men, soweit sie nicht bei systematischen Gruppenhieben entnommen werden. 
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 systematische Gruppenhiebe & Verjüngung 
Ziel ist der sofortige Beginn einer systematischen, sukzessiven Verjüngung des Bestandes mit 
dem Ziel, dass zu dem Zeitpunkt, an dem der erste Z-Baum Zielstärke erreicht (Kriterien vgl. 
Ziff. 2.d; Beginn der Zielstärkennutzung)  50% der Bestandesfläche bereits verjüngt sind. 
Bei Unterstellung einer Bonität von dGz100 8 wird dazu im Folgenden ein Zeitraum von etwa 
40-50 Jahren vom Beginn der Lichtwuchsdurchforstung bis zum Beginn der Zielstärkennut-
zung bei den Z-Bäumen veranschlagt. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich folgendes 
Vorgehen: 
- mit Beginn des Versuches wird je Jahrzehnt auf 5 – 6 Z-Baum-Parzellen  (Durchmesser  
  ca. 11 – 13 m; vgl. Ziff. 3.a) der Hauptbestand komplett eingeschlagen (inkl. des licht- 
  wuchsdurchforsteten Z-Baums) 
- die für diese vorzeitige Verjüngung vorzusehenden Z-Baum-Parzellen sollten nach Mög- 
  lichkeit gleichmäßig über die Fläche verteilt werden; 
- grundsätzlich ist dabei mit den Z-Baum-Parzellen mit der qualitativ geringwertigsten Be- 
  stockung zu beginnen 
- hat sich bis zur folgenden Aufnahme auf einer geräumten Z-Baum-Parzelle keine (ausrei- 
  chende) Verjüngung eingestellt, ist Ausbesserung bzw. Vorbau vorzusehen  
  (Verband 1 x 1 m) 
- erreicht eine verjüngte Z-Baum-Parzelle die für die Erstdurchforstung einschlägige Hö- 
  hengrenze erfolgt dort Z-Baumauswahl und der Beginn der Lichtwuchsdurchforstung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2018 E. Lenk 
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Anlage 1 (Ziel) 
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Anlage 2 (Bewirtschaftung im Dauerwald) 
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Anlage 3a (Durchforstung) 

 
 
 



II/1 
 

 
 

Anlage 3b (Hauptnutzung) 
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Anlage 4 (Überführung) 

 
 


